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Entwurf eines Ortsstatnts für das
KLewerbegericht zu Wiesbaden.

Erster Abschnitt.

Errichtung und Zusammensetzung des Gcwcrbcgcrichts.
8 1 . Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten:
1 . a ) zwischen Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern

andererseits und
t>) zwischen Arbeitern desselben Arbeitgebers,

2 . a ) zwischen Personen , welche für bestimmte Gewerbe¬
treibende außerhalb der Arbeitsstätte der letzteren mit
Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind
(Heimarbeiter , Hausgewerbetreibende ) und ihren
Arbeitgebern , sofern die Beschäftigung auf die Be¬
arbeitung oder Verarbeitung der den elfteren von den
Arbeitgebern gelieferten Rohstoffe oder Halbfabrikate
beschränkt ist,

d ) zwischen Hausgewerbetreibenden der vorbezeichneten
Art untereinander , sofern sie von demselben Arbeit¬
geber beschäftigt werden,

wird ein Gewerbegcricht errichtet , welches den Namen:
„Gewerbegericht zu Wiesbaden"

führt , dort seinen Sitz hat und den Stadtbezirk Wiesbaden um¬
faßt.

§ 2 . Als Arbeiter im Sinne dieses Ortsstatuts gelten die-
senigen Gesellen , Gehülfen , Fabrikarbeiter und Lehrlinge , beider¬
lei Geschlechts , auf welche der siebente Titel der Gewerbeordnung
Anwendung findet.

Ebenso gelten als Arbeiter , Betriebsbeamte , Werkmeister
and mit höheren technischen Dienstleistungen betraute Angestellte,
deren Jahres -Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mk.
nicht übersteigt . ( § 3 des Gewerbegerichtsgesetzes in der Fassung
vom 29 . September 1901 .)

§ 3 . Das Gewerbegericht ist ohne Rücksicht auf den Werth
des Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten:

1 . über den Antritt , die Fortsetzung oder die Auflösung
bes Arbeitsverhältnisses , sowie über die Aushändigung oder den

.Inhalt des Arbeitsbuches , Zeugnisses , Lohnbuches , Arbeitszettels
oder Lohnzahlungsbuches.

2 . über die Leistungen aus dem Arbeitsverhältnisse,
3 . über die Rückgabe von Zeugnissen , Büchern , Legitima-

tionspapi -ren , Urkunden , Geräthschaften , Kleidungsstücken , Kau
tionen und dergleichen , welche aus Anlaß des Arbeitsverhältnisse
übergeben worden sind,

4 . über Ansprüche auf Schadenersatz oder auf Zahlung einer
Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Er
fllllung der Verpflichtungen , welche die unter Nr . *1 bis 3 be
zeichneten Gegenstände betreffen , sowie wegen gesetzwidriger oder
unrichtiger Eintragungen in Arbeitsbücher , Zeugnisse , Lohn¬
bücher , Arbeitszettel , Lohnzahlungsbücher , Krankenkassenbücher
oder Quittungslarten der Invalidenversicherung,

8 . über die Berechnung oder Anrechnung der von den
Arbeitern zu leistenden Krankenversicherungsbeiträge und Ein¬
trittsgeldern ( §8 53a , 65 , 72 , 73 des Krankenversicherungs
gesetzes) ,

6 . über die Ansprüche , welche auf Grund der Uebernahme
einer gemeinsamen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers
gegen einander erhoben werden ( § 4 Abs . 1 G .- G .- G .) .

Ausnahmen von der Zuständigkeit.
8 4 . Ausgenommen von der Zuständigkeit des Gewerbe¬

gerichts sind:
1 . Streitigkeiten über eine Konventionalstrafe , welche fü

den Fall bedungen ist , daß der Arbeiter oder Hausgewerbe
treibende nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein solches
bei anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes Geschäft er -
richtet (§ 4 Abs . 2 G .- G .- G .) ,

2 . Streitigkeiten der in § 3 Ziffer 1 bis 6 bezeichneten Art
zwischen:

a ) Mitgliedern der Innungen und ihren Lehrlingen,
b ) Mitgliedern solcher Innungen , für welche ein Schieds¬

gericht gemäß der 88 91 bis 91b der Gewerbeordnung
errichtet ist , und ihren Arbeitern ( § 84 G .- G .- G .)

3 . Streitigkeiten der Gehülfen und Lehrlinge in Apotheke»
und Handelsgeschäften und der Arbeiter , welche in den unter der
Militär - oder Marineverwaltung stehenden Betriebsanlagen be¬
schäftigt sind (ß 81 G .- G .- G .) .

Zusammensetzung.
ß 6 . Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzenden,

drei Stellvertretern desselben und 30 Beisitzern . Die Zahl der
Stellvertreter und Beisitzer kann durch Beschluß des Magistrais
mderweit festgestellt werden.

Allgemeine Erfordernisse bezüglich der Mitglieder.
8 6 . Zum Mitglied des Gewerbegerichts — einschließlich d

Vorsitzenden und der Stellvertreter — soll nur berufen werden,
ver das 30 . Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl voran¬
gegangenen Jahre für sich oder seine Familie Armenunterstützung
aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen oder die empfangene
Armenunterstützung erstattet hat . Ms Beisitzer soll nur berufen
werden , wer in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei
fahren wohnt oder beschäftigt ist.

Desgleichen sollen zu Mitgliedern des Gewerbegerichts mcht
oerufen werden , Personen , welche wegen geistiger oder körper¬
licher Gebrechen zu dem Amt nicht geeignet sind.

Es können nicht berufen werden solche Personen:
1 . welche die deutsch « Staatsangehörigkeit nicht besitzen,
2 . welche die Befähigung infolge strafrechtlicher Verur-

therlung verloren haben,
3 . gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens

vder Vergehens erö!k->et iü das die Aberkennung 'm  bürgerlichen

Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Begleitung öffentlicher Aemter
zur Folge haben kann , . . _ . ..

4 . welche infolge gerichtlicher Anordnung m der Verfügung
über ihr Vermögen beschränkt sind . (8 11 G .- G .-G .)

Vorsitzender und Stellvertreter.
8 7 . Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und seine Stell¬

vertreter werden von dem Magistrat auf ein Jahr gewählt , sie
dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein.

Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter bedarf
der Bestätigung des Königlichen Regierungs -Präsidenten zu
Wiesbaden . . . . ,

Diese Bestimmung findet auf Staats - und Gemeindebeamte,
welche ihr Amt kraft staatlicher Ernennung und Bestätigung ver¬
walten , keine Anwendung , so lange sie dieses Amt bekleiden
(8 17 Abs . 2 G .-G .- G .) .

8 8 . Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern,
zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden.

Die Beisitzer aus dem Kreise der Arbe .tgeber werden durch
Wahl der Arbeitgeber , die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeiter
durch Wahl der Arbeiter auf die Dauer von 3 Jahren bestellt.
Wiederwahl ist zulässig , ( ß 13 G .- G .- G .)

Beisitzer , deren Amtsperiode abgelaufen ist , scheiden erst
dann aus , wenn ihr Nachfolger in das Amt eingetreten ist.

8 9 . Zur Theilnahme an den Wahlen ist nur berechtigt , wer
das 25 . Lebensjahr vollendet und in dem Bezirk des Gewerbe¬
gerichts Wohnung und Beschäftigung hat.

Die in 8 6 Abs . 3 dieses Statuts bezeichneten Personen
sind nicht wahlberechtigt.

Mitglieder einer Innung , für welche ein Schiedsgericht tn
Gemäßheit des 8 81b Nr . 4 und der 88 91 bis 91b der Ge¬
werbeordnung errichtet ist , sowie deren Arbeiter sind weder wahl-
bar noch wahlberechtigt , (b 14 G .- G .- G .)

§ 10 . Das Reich , der Staat , die Gemeinde und sonstige
öffentliche Verbände , sowie juristische Personen üben ihr Stimm¬
recht durch ihre gesetzlichen Vertreter aus.

Als Arbeitgeber im Sinne der 88 7 und 8 des Statuts gelten
diejenigen selbständigen Gewerbetreibende , welche mindestens einen
Arbeiter (8 2 ) regelmäßig das Jahr hindurch oder zu gewissen
Zeiten des Jahres beschäftigen . Den Arbeitgebern stehen rm
Sinn - der bezeichneten Vorschriften die mit der Leitung eines
Gewerbebetriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben be¬
trauten Stellvertreter der selbständigen Gewerbetreibenden gleich,
sofern sie nicht nach 8 2 Abs . 2 als Arbeiter gelten.

Di - durch 8 1 Abs . 1 Ziffer 2 dir Zuständigkeit des Ge
Werbegerichts unterstellten Handelsgewerbeireibenden sind als
Arbeiter wahlberechtigt und wählbar.

Wahl der Beisitzer.
8 11 . Die Wahl der Beisitzer ist unmittelbar und geheim.

Sie erfolgt unter Leitung eines Wahlausschusses.
WahlqMschuß.

8 12 . Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist zugleich der
Vorsitzende des Wahlausschusses . Er bestimmt aus den Bei¬
schern — je zur Hälfte aus Arbeitgeber Und Arbeiter — die nach
feinem Ermessen nöthige Anzahl von Mitgliedern des Wahl¬
ausschusses.

Wählerlisten.
8 13 Zum Zweck der Wahlen sind von dem Gewerbegericht

Listen anzulegen , in welche alle Wähler , Arbeitgeber und
Arbeiter getrennt , einzutragen sind , die tf)rc Wahlberechtigung
unter Beifügung der erforderlichen Bescheinigungen innerhalb
zweier Wochen nach der Bekanntmachung des Wahltags bei den
von dem Gewerbegericht bezeichneten Stellen mündlich oder
schriftlich angemeldet haben.

Als Bescheinigung genügt für die Arbeitgeber ein Ausweis
über die nach 8 14 der Gewerbeordnung erfolgte Anmeldung des
Gewerbebetriebes , sowie die letzte Quittung über Zahlung der
Gewerbesteuer , für die Arbeiter ein Zeugniß ihres Arbeitgebers
"der der Polizeibehörde , durch welches bestätigt wird , daß der
Arbeiter innerhalb des Stadtbezirks Wiesbaden arbeitet oder
wohnt . Formulare zu diesen Zeugnissen werden von dem Ge¬
werbegericht verabfolgt . Die Anerkennung anderer Legiti¬
mationen ist nicht ausgeschlossen . •.

Ueber die geschehene Anmeldung wird eine amtliche Be¬
scheinigung ertheilt.

Bei unterlassener rechtzeitiger Anmeldung kann das Stimm¬
recht nicht ausgcübt werden.

Wahlort und Wahltermin.
8 14 . Tag , Ort und Stunde der Wahl bestimmt der Vor¬

sitzende des Gewerbegerichts . Sie sind unter Mttheilung für
die Wählbarkeit und Wahlberechtigung gesetzlich vorgeschriebenen
Bedingungen mindesteiis zweimal in dem zu amtlichen Anzeigen
der Gemeindebehörden bestimmten Blatt bekannt zu machen , der¬
gestalt , daß zwischen der ersten Bekanntmachung und dem Wahl¬
tag eine Frist von zwei Wochen liegt.

Die Wahlen finden regelmäßig in dem letzten Quartal des
Kalenderjahres statt.

Wahlhandlung.
8 15 . Der Wahlausschuß leitet als Wahlvorstand die Wahl¬

handlung ; sie ist öffentlich und findet für Arbeitgeber an einem
Tage von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags und von 6
bis 8 Uhr Abends , sowie für Arbeiter an zwei Tagen von 5
bis 8 Uhr Abends statt . Die Wahlzeit kann durch Beschluß des
Magistrats in anderer Weise festgesetzt werden.

~$ ie an der Wahl sich betheiligenden Personen haben sich vor
dem Wahlvorstand , insoweit demselben ihre Wahlberechtigung
nicht bekannt ist , auf Erfordern auszuweisen . Hierzu genügt
der Vorweis der amtlichen Bescheinigung , daß die Anmeldung zur
Wählerliste geschehen ist . Die Anerkennung anderer Legiti¬
mationen ist nicht ausgeschlossen.

Personen , welch - in die Wählerlisten Nicht eingetragen sind,
werden zur Wahl nicht zugclassen.

8 16 . Das Wahlrecht ist nur in Person durch Stimmzettel
auszuüben , welche handschriftlich oder im Wege der Verviel¬
fältigung herzustellen sind.

In den Wählerlisten ist durch einen in besonderer Spalls
einzutragenden Vermerk ersichtlich zu machen , welche der in der^
selben verzeichneten Personen ihr Wahlrecht thatsächlich ausgeübt

Wird ein zur Wahl Erschienener vom Wahlvorstand als nicht
wahlberechtigt "zurückgewiesen , so ist der Name desselben , dessen
ungeachtet in derjenigen Liste (Wahlliste ) , für welche er sich an-
gemeldet hat . aufzuführen und der Zurückweisungsgrund dabe,
zu vermerken . „ .

Zur Aufnahme der Stimmzettel ist für Arbeitgeber und
Arbeiter je eine besondere Wahlurne aufzustellen , in welche bte
als stimmberechtigt Anerkannten ihre Stimmzettel zusammen - ,
gefaltet durch die Hand des Vorsitzenden hineinlegen.

Die Wahllisten sind von den Mitgliedern des Wahlvor»
standes am Schluffe zu unterschreiben ; dieselben haben dabe>
ausdrücklich zu bezeugen , daß sich in der für die Wahl bestimmten
Zeit Niemand iveiter zur Ausübung seines Wahlrechtes ange-
meldet hat . , . . .

8 17 . Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahl festgesetzten
Zeit sind nur noch diejenigen Personen , welche bereits im Wahk
lokal anwesend sind , zur Wahl zuzulassen.

Sodann sind die Stimmzettel aus den Wahlurnen M
nehmen und zu zählen . Eine sich hierbei etwa ergebende Ber^
schiedenheit von der in den Listen festgestellten Zahl der et*
schienenen Wähler ist nebst dem zur Aufklärung Dienlichen nt
dem Walhprotokoll zu vermerken . .

Demnaächst erfolgt die Eröffnung der Stimmzettel . Erich
hält ein Stimmzettel die Namen von mehr Personen , als BeG
sitzer zu wählen sind , so kommen nur die der Reihe nach zuerst
aufgeführtcn in Betracht . Ist aus einem Stimmzettel die Perso»
des Gewählten nicht mit Sicherheit zu entnehmen oder ist emk
Person benannt , welche nicht wählbar ist , so rst bae für drcs<
Person abgegebene Stimme ungültig , unbeschadet i -doch de»
Gültigkeit der auf dem Wahlzettel sonst noch , befindlichen Namens

Das Ergebniß der Stimmenzählung ist in das Wahlprotv^
koll aufzunehmen , welchem die Stimmzettel in versiegelten PauÄ
chen beizufügen sind . _

Meinungsverschiedenheiten , welche im Wahlvorstand über d«
Stimmberechtigung , die Wählbarkeit oder die Gültigkeit de?
Stimmzettel entstehen , werden nach Stimmenmehrheit « ch
schieden ; bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlvorsteher
Grund und Ergebniß dieser Abstimmung sind im Wahlprotokol'
zu verzeichnen . „ . , . . „ i

Als gewählt sind vorbehaltlich der Bestimmungen des 8 2?
dieses Statuts diejenigen Arbeitgeber und Arbeiter zu erachte » )
welche die meisten Stimmen erhalten haben ; bei Stimm « »
qleichheit entscheidet das vom Vorsteher zu ziehende Loos.

Die Feststellung des Wahlergebnisses (Abs . 2 bis 7 ) kai»
durch den Wohlvorstand getrennt von der Wahlhandlung uw
außerhalb des Wahllokals vorgenommen werden.

8 18 . Das Ergebniß der Wahl ist von dem Gewerbegerichi
alsbald in dem zu den amtlichen Anzeigen der Gemeindebehordt
bestimmten Blatt mit dem Hinweis darauf bekannt zu mache » ,
daß Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahlbinnen
einer Ausschlußfrist von einem Monat nach der Wahl ber ihm
oder bei dem Bezirksausschuß zu Wiesbaden anzubrmgen smo
(siehe 8 20 des Statuts ) . m

' Gleichzeitig ist jeder Gewählte von seiner Berufung zu»
Mitglied des Gewerbegerichts unter Hinweis auf die gesetzlichen
Ablebnungsgründe mit der Aufforderung schriftlich in KenntmA
zu setzen, etwaige Ablehnungsgründ « geltend zu machen.

Ablehnung der Wahl.
8 19 . Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt . Nur fok.

gende Gründe berechtigen , die Uebernahme desselben zu ver -;
weigern oder es niederzulegen , nämlich:

1 . anhaltende Krankheit , ,
2 . Geschäfte , die eine häufige oder langandauernde Ab -,

Wesenheit vom Wohnort mit sich bringen,
3 . das Alter von 60 Jahren,
4 . die Verwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes , .
5 . sonstige besondere Verhältnisse , welche nach dem Ermesse«

des Magistrats eine gültige Entschuldigung begründen.
Doch kann Derjenige , welcher das Amt emes Beisitzers secht

Jahre versehen hat , während der nächsten sechs Jahre die Ueber¬
nahme des Amtes ablehnen . .. .

Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur zu b«ru <̂
sichtigen wenn dieselben , nachdem der betheiligte Beisitzer vo^
seiner Wahl in Kenntniß gesetzt ist , schriftlich binnen emer Woche
ge' tend gemacht werden . , ,

lieber die Gründe für die Ablehnung oder Niederlegung
entscheidet der Magistrat . (8 20 G .- G .- G .)

Beschwerden gegen die Wahl.
8 20 Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahle«

sind nur binnen eines Monats nach der Wahl zulässig . Sie sinh
bei dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts oder bei h«m BeMK,
ausschuß anzubringen und von dem letzteren zu entscheiden . Dech
selbe hat Wahlen , welche gegen das Gesetz oder die auf Gruch
des Gesetzes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen , für ungültig
zu erklären . ( 8 17 G .- G .- G .) , .

8 21 An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnenden oder
solcher Personen , deren Wahl für ungültig erklärt ist , gelte"
Diejenigen welch« bei der Wahl nach dem Gewählten die meistel
Stimmen 'erhalten haben , unter entsprechender Anwendung de,
Bestimmungen des 8 11 Abs . 6 als gewählt . , \

& 22 Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen oder ttnedeix

holt für ungültig erklärt , so ist der Königliche Regierungs -Prüsi

.ent b -fugt ^ ^ Arbeitgeber oder Arbeiter
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vorzunchmen waren , den Magistrat vornehmen zu
lassen,

b ) so weit die Wahlen von dem Magistrat vorzunehmen
waren , die Mitglieder selbst zu ernennen . ( 8 18
G.-G.-G.)

Bekanntmachung über die endgültige Zusammensetzung
des Gerichts.

8 23 . Die endgültige Zusammensetzung des Gewerbege¬
richts ist von dem Magistrat unter Angabe der Namen und
Wohnung der Mitglieder durch das zu den amtlichen Anzeigen
der Gemeindeverwaltung bestimmte Blatt betannt zu machen.

Beendigung der Mitglieder.
. | 24 . Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen Stell¬

vertreter sind vor ihrem Amtsantritt durch einen von dem König¬
lichen Regierungs -Präsidenten beauftragten Beamten , die Bei¬
sitzer vor der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter auf die Erfüllung der Obliegenheiten des
ihnen übertragenen Amtes eidlich zu verpflichten . (8 22 G .- G .G .)

Enthebung , Entsetzung der Mitglieder.
§ 25 . Ein Mitglied des Gewerbegerichts , hinsichtlich dessen

Umstände eintretcn oder bekannt werden , welche die Wählbarkeit
zu dem von ihm bekleideten Amt nach Maßgabe dieses Statuts
ausschließen . ist des Amtes zu entheben . Die Enthebung erfolgt
durch den Bezirksausschuß nach Anhörung des Betheiligten.

Aus den Arbeitgebern entnommene Beisitzer , die erst nach
iV « Wahl Mitglied einer im § 9 Abs . 3 bezeichneten Innung
werden , sowie aus den Arbeitern entnommene Beisitzer , die erst
nach ihrer Wahl bei einem Mitglied einer solchen Innung in
tlrbeit treten , bleiben bis zur nächsten Wahl im Amte.

Ein Mitglied des Gewerbegerichts , welches sich einer groben
Verletzung seiner Amtspflicht schuldig macht , kann seines Amtes
entsetzt werden . Di « Entsetzung erfolgt durch das Königliche
Landgericht in Wiesbaden.

Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechtsmittel finden die
Vorschriften entsprechend « Anwendung , welche für die zur Zu¬
ständigkeit der Landgerichte gehörigen Strafsachen gelten . Die
Klage wird von der Königlichen Staatsanwaltschaft auf Antrag
des Königlichen Regierungs -Präsidenten erhoben . (8 21 G .- G .G .)

Falls hierdurch oder aus anderen Gründen im Laufe einer
Wahlperiode mehr als ein Drittel der Beisitzer einer Kategorie
bei dem Gewerbegericht ausscheiden , so kann der Magistrat Er¬
satzwahlen für den Rest der Wahlperiode anordnen , auf welche
die vorstehenden Vorschriften mit der Einschränkung entsprechende
Anwendung finden , daß die bei der letzten regelmäßigen Wahl
aufgestellten Wahllisten auch hier maßgebend sind.

Vcrtheilung der Beisitzer.
: . § 26 . Die Reihenfolge , in welcher die Beisitzer an den
Sitzungen des Gewerbegerichts Theil zu nehmen , bezw . als Hülfs-
brisitzer zu fungiren haben , wird durch den Vorsitzenden im Bei¬
sein zweier Beisitzer , je eines Arbeitgebers und Arbeiters , und
des Gerichtsschreibers durch Ausloosung festgestellt . Das Loos
zieht der Vorsitzende . Ueber di« Verhandlung wird ein Protokoll
eusgeno inmen.

8 27 . Jeder Beisitzer hat während des Geschäftszahres der
Regel nach nur während zweier Sitzungsperioden von je zwei
aufeinander folgenden Wochen und während der an diese
Sitzungsperioden unmittelbar sich anschließenden zwei Wochen,
ialls erforderlich , als Hülssbeisitzer zu fungiren.

Der Vorsitzende setzt die Beisitzer von ihrer Ausloosung , den
Sitzungsperioden und den Sitzungstagen , für welch « sie in
Thätigkeit zu treten haben , unter Hinweis auf die Folgen des
Ausbleibens schriftlich in Kenntniß.

Ein « Aenderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf
Lbereinstimmenden Antrag der betheiligten Beisitzer von dem
Vorsitzenden bewilligt werden , sofern die in den betreffenden
Sitzungen zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind.

Der Antrag und die Bewilligung sind zu den Akten zu
»ermerlen.

Ausbleiben der Beisitzer.
§ 28 . Die Beisitzer sind verpflichtet , im Falle der Verhinde¬

rung ihre Entschuldigungsgründe rechtzeitigdem Vorsitzenden an¬
zuzeigen. .

Beisitzer , welche ohne genügende Entschuldigung zu ben
Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegen¬
heiten in anderer Weise sich entziehen , sind zu einer Ordnungs¬
strafe bis zu 300 Mk ., sowie in die verursachten Kosten zu ver-
urtheilen . Die Verurtbeilung wird durch den Vorsitzenden aus¬
gesprochen . Erfolgt nachträgliche genügende Entschuldigung , so
kann die Verurtheilung ganz oder theilweise zurückgcnommen
werden . . . .

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das Königliche
Landgericht zu Wiesbaden statt . Sie kann bei dem Gerichts-
,' chreibcr des Gewerbegerichts zu Protokoll erklärt oder schriftlich
— in dringenden Fällen auch beim Landgericht — eingereicht
werden , ( ß 23 G .- G .-G .) . .

Wenn sowohl der ausgelooste Beisitzer , wie der Hulfsbei-
sitzer verhindert ist , können statt ihrer andere Beisitzer aus der
Zahl der nur zu einem Sitzungszweck Ausgeloosten durch den
Vorsitzenden einberufen werden.

Die Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnung binnen
, 3 Tagen dem Vorsitzenden bei Vermeidung einer Ordnungsstrafe

dis zu 5  Mk . anzuzeigen.
Bcsetmng des Gerichts in der emzelum Setzung.
8 29 *. Für jede einzelne Spruchsitzung des Gewerbegerichts

sind zwei Beisitzer , ein Arbeitgeber und ein Arbeiter besonders
einzuladen.

Entschädigung der Beisitzer.
8 30 . Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , welcher sie

bcigewohnt haben , als Entschädigung für Zeitversäumniß 4 Mk .,
wenn die Sitzung einen ganzen Arbeitstag in Anspruch genommen
hat die Hälfte dieses Betrages , wenn dieselbe nicht über einen
halben Arbeitstag angedauert hat . Die Entschädigungen werden
in der Regel sofort ausbezahlt . Eine Zurückweisung derselben ist
nicht statthaft.

Gerichtsschrriberei re.
8 31 . Bei dem Gewerbegericht wird eine Gcrichtsschreiberer

erforderlichen Büreau - und Schreibkräfte , Unterbeamten
/nd Geschäftsräume überweist der Magistrat dem Gewerbegericht.

Der vom Magistrat zu ernennende Gerichtsschreiber uno
»essen Stellvertreter sind durch den Vorsitzenden zu vereidigen.

Die Kassengeschäfte werden von der Stadthauptkasse ge-

fUf?rt kl § Zustellungsbeamte fungiren diejenigen Gemeinde¬
beamten , welche vom Magistrat damit beauftragt werden.

Unterhaltungskosten.
§ 32 . M - Kotten der Einricotumg und Erhaltuna d-s Ge-

werbcgerichts sind , so iveit sie nicht in dessen Einnahmen ihr:
Deckung finden , von der Gemeinde zu tragen.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts hat alhahrlich einen
Bericht über die gesammte Geschäftsthätigkeit des Gewerbege¬
richts in dem abgelaufenen Jahre , einschließlich der Kassenver¬
waltung an den Magistrat zu erstatten.

Zweiter Abschnitt.
/  Verfahren,

s 33 . Auf das Verfahren vor den Gewerbegerichten finden,
so weit im Nachstehenden nicht besondere Bestimmungen ge¬
troffen sind , die für das amtsgerichtliche Verfahren geltenden
Vorschriften der Civilprozeß -Ordnung entsprechende Anwendung.
(8 26 G .- Ä .- G .) , m

8 34 . Zuständig ist dasjenige Gewerbegericht . in dessen Be
zirk die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist , oder sich die ge¬
werbliche Niederlassung des Arbeitgebers befindet oder beide
Parteien ihren Wohnsitz haben . .

Unter mehreren zuständigen Gewerbegerichten hat der Klage.
die Wahl . ( 8 27 G .- G .-G .) „ _ w

8 35. Die Vorschrift im 8 H der Civilprozeß-Ordnung
über ' die bindende Wirkung der rechtskräftigen Entsa -eidung
durch welche ein Gericht sich für sachlich unzuständig erklärt hat,
findet in dem Verhältniß der Gewerbegericht «- und der ordent¬
lichen Gerichte Antvendung . Eine solche Entscheidung de--
ordentlichen Gerichts ist auch insoweit , als sie auf der Annahme
der örtlichen Zuständigkeit eines bestimmten Gewerbegerichts be¬
ruht , für das letztere bindend . (8 28 G .- G .- G .)

8 36 . Ueber Gesuche wegen Ablehnung von Gerichtsper¬
sonen entscheidet das Gewerbegericht . (8 29 G .- G .-G .)

8 37 Nichtprozeßfähigen Parteien , welche ohne gesetzlichen
Vertreter sind , kann auf Antrag bis zum Eintritt des gesetzlichen
Vertreters von dem Vorsitzenden ein besonderer Vertreter ge-

stellt werden ^ ^ ^ ^ Micher Entfernung des Aufent¬
haltsortes des gesetzlichen Vertreters.

Die nicht prozeßfähige Partei ist auf ihr Verlangen selbst

äU I)D̂ ê ^Rechtsanwälte und Personen , welch« das Verhandeln
vor Gericht geschäftsmäßig betreiben , werden als Prozeßbevoll¬
mächtigte oder Beistände vor dem Gewerbegericht nicht zugelassen.

^ § 39 . Die Zustellungen in dem Verfahren vor den Ge¬
werbegerichten erfolgen von Amtswegen . _

Urtheile und Beschlüsse , gegen welche e,n Rechtsmittel statt
findet , sind den Parteien zuzustellen so weit diese nicht auf die
Zustellung verzichten . Sonstige Urtheile und Beschlüsse sind emer
Partei nur zuzustellen , wenn sie nicht in Anwesenyeit derselben
verkündet sind . Auf Verlangen einer Partei ist derselben auch
Ausfertigung eines in ihrer Anwesenheit verkündeten Urtheil --
oder Beschlusses zu ertheilen.

Anträge und Erklärungen einer Partei , welche ZUgesteM
werden sollen , sind bei dem Gericht einzureichen oder mündlich
zum Protokoll des Gerichtsschreibers anzubringen.

Sofern durch die Zustellung - in - Frist gewahrt oder die
Verjährung unterbrochen werden soll , tritt diese Wirrung , wenn
di - Zustellung demnächst erfolgt , bereits mit der Einreichung oder
Anbringung des Antrages oder der Erklärung e,n . ( 8 32

8 40 . Der Gerichtsschreiber hat für die Bewirkung der

Zustellung Sorge zu tragen und die bei derselben zu übergebenden

Sch » , .? - - » . ME . . . .
schloffenen , mit der Adresse der Person , an welche zugestellt
werden soll , sowie mit einer Geschäftsnummer versehenen Bries-
umschlag dem Zustellungsbramten und im FaU - der Zustellung
durch die Post dieser zur äpMung zui ubergeben . Auf den
Briefumschlag ist der Vermerk setzen : vereinfachte Zustellung

Die auf dem Briefumschlag angegebene Geschaftsnumme.
ist in den Akten zu vermerken . (8 33 G .-G .- G .)

8 41 Die von dem Zustellungsbeamten oder dem Postboten
aufzunehmende Zustellungsurkunde muß die Art und Weise , m
welcher der seiner Adresse und seiner Geschäftsnummer nach be¬
zeichnet - Briefumschlag übergeben ist . insbesondere den Ort und
die Zeit der Uebergabc . sowie die Person , welcher zugestellt - ,t,
bezeichnen , und , wenn die Zustellung nicht an den Adressaten
persönlich erfolqt ist , den Grund hiervon angeben . Die Urkund¬
ist von dem die Zustellung vollziehenden Beamten zu untcr-

schrnRn . ^ wird -ine Abschrift der Zustellungs-
Urkunde nicht übergeben . Der Tag der Zustellung ist von deni
zustellenden Beamten auf dem Briefumschläge zu vermerken.

8 42 . Die zur Erledigung des Rechtsstreites erforderlichen
Verhandlungstermine werden von dem Vorsitzenden von Amts¬
wegen angesetzt . Nach Ansetzung des Termins ist die Ladung
der Parteien durch den Gerichtsschreiber zu veranlassen.
Ladunaen durch die Parteien finden nicht , statt.

Die Zustellung der Ladung muß spätestens am Tage vor
dem Termin erfolgen . ^

Die Zustellung der Ladung an eine Partei ist nicht er¬
forderlich , wenn der Termin in Anwesenheit derselben " erkundet
oder ihr bei Einreichung oder Anbringung der Klage oder de
Antrages , auf Grund dessen die Terminsbestimmung stall . ind .t,
mitgetheilt worden ist . Die erfolgte Mitiheilung ist zu den
Akten zu vermerken . (8 35 G . -G . -G .)

8 43 . Nachdem die Klage eingereicht oder zu Protokoll
des Gerichtsschreibers angebracht ist , hat der Vorsitzende ein -n
möglichst nahen Termin zur Verhandlung anzusetzen.

Die Klage gilt , unbeschadet der Bestimmung in g 39 Ab¬
satz 4 des Statuts , erst mit der Zustellung an den Beklagten.
als erhoben . (8 36 G .-G .-G .) .

S 44 An ordentlichen Gerichtstagen können bte Parteien

zur Verhandlung des Rechtsstreites ohne Terminsbestimmung
und Ladung vor dem Gerichte erscheinen . _ . , ^

Die Erhebung der Klage erfolgt m diesem Falle durch den
mündlia/n Vortrag derselben . Die Klage ist zu Protokoll zu
nehmen , falls die Sache streitig bleibt . ( 8 37 G .- G .- G .) .

8 45 . Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte
einschließlich der Verkündigung der Urtheile und Beschlüsse des-

Durch ^ as ^Geri «hi kann die Oeffentlichkeit für die Verhand¬
lung oder für -inen Theil derselben nach Maßgabe der Vor¬
schriften in den §8 173 bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes
ausgeschlossen werden . . . ir =,

Die Vorschriften der §§ 176 bis 193 des Gerichtsverfassungs-
Gesetzes über die Aufrechterhaltung der Ordnung m den
Sitzungen und übe : die Gerichtssprache finden Anwendung.
(8 38 G . - G .-GA

8 46 Erscheint der Kläger im Verhandlungstermin
nicht so ist auf Antrag des Beklagten das Versäumnißurtheü
dahin zu erlassen , daß der Kläger mit der Klage abzuweisen ist

Erscheint der Beklagte nicht , und beantragt der Klager das
Versäumnißurtheil , so werden die in der Klage behaupteten
Thatsachen als zugestanden angenommen . Soweit diejelbcn
den Klageantrag rechtfertigen , ist nach dem Anträge zu er¬
kennen : soweit dies nicht der Fall ist , ist die Klage abzuweisen

Bleiben beide Parteien aus , so ruht das Verfahren , bil
die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermines beantrag!
wird . ( 8 39 G .- G .- G .)

8 47 . Die Partei , gegen welche ein Versaummhurthei.
erlassen ist , kann binnen der Nothfrist von drei Tagen seit der
an sie bewirkten Zustellung des Urtheils die Erklärung abgeben
daß sie Einspruch cinlege . Die Einlegung gilt mit der Ein-
reichung der Erklärung oder mit der Abgabe derselben zum
Protokoll des Gerichtsschreibers als bewirkt.

In dem Versäumnißurtheil ist der Partei zu eröffnen , rü
welcher Form und Frist ihr der Einspruch zusteht.

Rach Einlegung des Einspruchs hat der Vorsitzende einen
neuen Verhandlungstermin anzusetzen . . , . - .

Erscheint die Partei , welcher den Einspruch eingelegt hat,
auch in dem neuen Termine nicht , so gilt der Einspruch alo
zurückgenommen . Andernfalls wird , sofern der Einspruch zu¬
lässig ist . der Prozeß in die Lage zurückversetzt , in welcher er
sich vor Eintritt der Versäumniß befand . ( 8 40 G .- G .-G .)

8 48 Erscheinen die Parteien in dem Termine , so hak
das Gewerbegericht thunlichst auf eine gütliche Erledigung des!
Rechtsstreits hinzuwirken . Es kann den Sühneversuch in jebeci
Lage des Verfahrens erneuern und hat denselben bei Anwesen -j
heit der Parteien am Schlüsse der Verhandlung zu wiederhole^

Der Inhalt eines vor dem Gericht abgeschlossenen Vergleichs
ist durch Aufnahme in das Protokoll festzustellen . Die Fest¬
stellung ist den Parteien vorzulesen . In dem Protokolle ist
zu vermerken , daß die Vorlesung stattgefunden hat und daß die
Genehmigung erfolgt ist , oder welche Einwendungen erhoben
sind . ( 8 41 G .-G .- G .)

8 49 . Kommt ein Vergleich nicht zu Stande , so ist über
den Ä <chtsstreit zu verhandeln . Die Leitung der Verhandlung
liegt Jim  Vorsitzenden ob . Derselbe hat dahin zu wirken , daß bte
Parteien über alle erheblichen Thatsachen sich vollständig er¬
klären die Beweismittel für ihre Behauptungen bezeichnen und
die sachdienlichen Anträge stellen . Derselbe kann jederzeit das
persönliche Erscheinen der Parteien anordnen und sur den Fall
des Nichterscheinens eine Geldstrafe bis zu einhundert Mark
androhen . Gegen die Festsetzung der Strafe findet Beschwerd,
nach den Bestimmungen der Civilprozeßordnung statt.

Wird die Fortsetzung der Verhandlung in einem weiterer
Termin nothwendig , insbesondere weil eine erforderliche Be¬
weisaufnahme nicht sofort bewirkt werden kann , . so ist de.
weitere Termin alsbald zu verkünden . Der zur Beweisaufnahm
vor dem Gerichte anberaumte Termin ist zugleich zur Fort¬
setzung der Verhandlung bestimmt . ^ m r ,

Erscheinen in dem zur Fortsetzung . der Verhandlung be¬
stimmten Termine die Parteien oder eine derselben nicht , so
finden die Vorschriften der 88 16 und 47 Anwendung , auch
wenn eine Beweisaufnahme vorausgegangen war . ( 8 4J
G .- G .- G .)

8 50 . Die Beweisaufnahme erfolgt in der Regel vor dem
Gewerbegerichte . Sie kann nur in den Fällen der § § 372 , 37a
382 434 , 479 der Civilprozeßordnung dem Vorsitzenden de--
Ger 'ichts öder mittels Ersuchens einem Amtsgericht übertragen
werden . „ . 4 _ ..

Die Beweisaufnahme ist auch dann zu bewirken , wenn die
Parteien oder eine derselben in dem für die Beweisaufnahme
bestimmten Termine nicht erscheinen . ( 8 43 G .- G .- G .)

8 61 Beschließt das Gericht die Vernehmung von Zeugen
oder Sachverständigen , so sind dieselben , falls sie nicht von den
Parteien zur Stelle gebracht sind , zu laden . Von der Ladung
der Sachverständigen kann abgesehen werden , wenn schriftliche
Begutachtung angeordnet wird.

Die Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen erfolgt
nur wenn das Gericht die Beeidigung zur Herbeiführung einer
wahrheitsgemäßen Aussage für nothwendig erachtet oder wenn
eine Partei dieselbe beantragt . Die Bestimmungen , nach welchen,
die Beeidigung in gewissen Fällen unzulässig ist ( Civilprozetz .-
ordnung 8 393 ) . bleiben unberührt . (§ 44 G .- G .-G .)

8 52 . Ob die Leistung eines zugeschobenen oder zuruck-
qeschobenen Eides durch bedingtes Urtheil oder durch Bewels --
beschluß anzuordnen sei , bestimmt das Gericht nach freiem Er-
irtcffcn . (8 45

« 53 . Erscheint der Schwurpslichtige in dem zur Leistung
eines Eides bestimmten Termine nicht , so ist der EG ohne
Weiteres als verweigert anzusehen . Dem Verfahren ist ^ ort-

^ " ^ Der Schwurpflichtige kann binnen einer Nothfrist von drei
Tagen nach dem Termine sich zur nachträglichen Leistung des
Eides erbieten . Auf ein inzwischen ergangenes Urtheil stnden
die Bestimmungen des § 707 der Civilprozeßordnung ent-
sprechende Anwendung . Ein solches Urtheil ist , wenn der ^ EG
nachträglich geleistet wird , insoweit aufzuheben , als es au > de,
Annahme der Eidesverweigerung beruht . .

Erscheint der Schwurpflichtige auch m dem zur nachträg¬
lichen Eidesleistung bestimmten Termine nicht so> findet em
nochmaliges Erbieten zur Eidesleistung nicht statt , ( tz 4°

^ 8 54 . Ueber die Verhandlung vor dem Gewerbegericht-
ist ein Protokoll aufzunehmen . Dasselbe ist von dem Vor¬
sitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterzeichnen . (8 47

^ 55 DaS Urtheil ist in dem Termin , in welchem dn
Verhandlung geschloffen wird , zu verkünden . Ist dies nicht aus-
führbar , so erfolgt die Verkündigung m einem sofort anzw
beraumenden Termine , welcher nicht . über drei Tage hinaut
anberaumt werden soll . . -

Die Wirksamkeit der Verkündigung des Urthms ist vo,
der Anwesenheit der Parteien und der Beisitzer nicht abhängig
(8 48 G - G - G .)

8 56 . Aus dem Urtheil müssen ersichtlich sein:
1 . Die Mitglieder des Gerichts , welche bei der EntscheGuw

mitgewirkt haben,
2 . die Parteien , .. , _
3 das Sach - und Streitverhältniß nt gedrängter Dar

stelluna nebst den wesentlichen Entscheidungsgründen ,
4 der Spruch des Gerichts in der Hauptsache und in Be¬

treff der Kosten . Der Betrag der letzteren mit Einschluß «ine.
der obsiegenden Partei etwa zu gewährenden Entschadigunz
für Zeitversäumniß soll , soweit sie sofort zu ermitteln stnF
-m llrtheile festgestellt werden.
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Das Urtheil ist von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.
(8 49 G.-G.-G.)

8 67. Ein über den Grund des Anspruchs vorab ent-
lchvidendes Zwischenurtheil ist in Betreff der Rechtsmittel nicht
rls Endurtheil anzusehen. (8 60 G.-G.-G.)

8 68. Erfolgt di« Berurtheilung auf Vornahme einer
Handlung, so ist der Beklagte zugleich auf Antrag des Klägers
für den Fall, daß die Handlung nicht binnen einer zu befinnmen-
oen Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer nach dem Er-
meffen des Gerichts festzusetzenden Entschädigung zu ver-
urtheilcn.

In diesem Falle ist die Zwangsvollstreckungin Gemäß
heit der 88 887, 888 der Civilprozeßordnung ausgeschlosien.
(§  51 G.-G.-G.)

§ 59. Die Verpflichtung der unterliegenden Partei, die
Kosten des Rechtsstreits zu tragen, erstreckt sich auf die Er¬
stattung der dem Gegner durch die Zuziehung eines Prozeß¬
bevollmächtigten oder Beistandes entstandenen Auslagen nur
unter der Voraussetzung, daß die Zuziehung durch besondere
Umstände gerechtfertigt war, und nur in Ansehung des Betrages,
welchen das Gericht für angemessen erachtet. (8 52 G.-G.-G.)

8 60. Di« nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung
ergehenden Beschlüsse und Verfügungen werden, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist. von dem Vorsitzenden allein erlassen.

Im Uebrigen sind für die Befugnisse des Vorsitzenden und
der Beisitzer die Vorschriften über das landgerichtliche Verfahren
maßgebend.

In Bezug auf die Berathung und Abstimmung finden die
Vorschriften der 88 194 bis 200 des Gerichtsverfassungsgesetzes
mtsprechende Anwendung. (8 66 G.-G.-G.)

8 61. In dem ersten, auf die Klage angesetzten Termin
kann die Zuziehung der Beisitzer unterbleiben.

Erscheint in dem Termine nur eine der Parteien, so erläßt
mf Antrag derselben der Vorsitzende das Versäumnißurtheil.

Erscheinen beide Parteien, so hat der Vorsitzende einen
Sühneversuch vorzunehmen. Kommt ein Vergleich zu Stande,
so ist derselbe in Gemäßheit des § 48 Absatz2 im Protokoll
festzustellen. Das Gleiche gilt, wenn die Klage zurückgenommen
oder wenn auf den Klageanspruch verzichtet, oder wenn derselbe
anerkannt wird; in diesen Fällen hat, sofern beantragt wird,
ote Rechtsfolgen durch Urtheil auszusprechen, der Vorsitzende das
strtheil zu erlassen.

Bleibt die Sache in dem Termin streitig, so hat der Vor¬
sitzende die Entscheidung zu erlassen, wenn dieselbe sofort er¬
folgen kann und beide Parteien sie beantragen. Andernfalls
ist ein neuer Verhandlungstermin, zu welchem die Beisitzer zu¬
zuziehen sind, anzusetzen und sofort zu verkünden. Zeugen und
Sachverständige, deren Vernehmung der Vorsitzende für erforder¬
lich erachtet, sind zu diesem Termine zu laden. (8 64 G.-G.-G.)

§ 62. In den vor die Gewerbegerichte gehörigen Streitig
fetten finden die Rechtsmittel statt, welche in den zur Zuständig
keit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechtsstreitigkciten
zulässig sind. Die Berufung ist jedoch nur zulässig, wenn der
Werth des Streitgegenstandes den Betrag von einhundert Mark
übersteigt. Entscheidung über die Festsetzung der Kosten ein¬
schließlich der gemäß8 69 ergangenen sind nicht anfechtbar.

Als Berufungs- und Beschwerdegericht ist das Landgericht,
m dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat, zuständig.

Ist für das Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Ge-
werbegerichts eine Rothfrist bestimmt, so beginnt diese für jede
Partei mit der an sie bewirkten Zustellung und, sofern auf die
Zustellung verzichtet war (8 39 Absatz2), mit der Verkündung
der Entscheidung. Im Uebrigen richtet sich die Einlegung des
Rechtsmittels und das Verfahren in der Rechtsmittelinstanz
nach den Vorschriften der Civilprozeßordnung. Die Bestimmung
in 8 669 Absatz2 der Civilprozeßordnung über die Einlegung
der Beschwerde in den bei einem Amtsgerichte anhängigen oder
anhängig gewesenen Sachen findet entsprechende Anwendung.
i8 65 G.-G.-G.)

8 63. Die Anfechtung einer Entscheidung des Gewerbe-
zerichts kann auf Mängel des Verfahrens bei der Wahl der Bei¬
sitzer oder auf Umstände, welche die Wählbarkeit eines Beisitzers
zu dem von ihm bekleideten Amte nach Maßgabe dieses Gesetzes
ausschließen, nicht gestützt werden. Diese Vorschrift findet feine
Anwendung, wenn die Anfechtung darauf gestützt wird, daß
-in Beisitzer zu den im 8 6 Absatz3 bezeichneten Personen ge¬
höre. (8 66 G.-G.-G.)

8 64. Aus den Endurtheilen der Gewerbegerichte, welche
rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, sowie
aus den Vergleichen, welche nach Erhebung der Klage vor dem
Gewerbegerichte geschlossen sind, findet di« Zwangsvoll¬
streckung statt.

Di« der Berufung oder dem Einspruch unterliegenden Ur-
theile sind von Amtswegrn für vorläufig vollstreckbar zu er¬
klären, wenn sie die in Nr. 1 des 8 3 bezeichneten Streitigkeiten
»etreffen oder der Gegenstand der Berurtheilung an Geld oder
Neldeswerth die Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ist nicht auszusprechen,
wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Vollstreckung dem
Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachtheil bringen würde;
auch kann sie von einer vorgängigen Sicherheitsleistung ab
hängig gemacht werden.

Im Uebrigen finden auf die Zwangsvollstreckung, sowie
auf den Arrest und die einstweiligen Verfügungen die Vor¬
schriften im achten Buche der Civilprozeßordnung Anwendung.
Die für den Beginn der Zwangsvollstreckungerforderlichen Zu¬
stellungen(8ß 750, 751, 798 der Civilprozeßordnung) sind,
soweit sie nicht bereits vorher erfolgt sind, auf Antrag des
Gläubigers durch das Gewerbegericht zu bewirken. (8 67
Ä.-G.-G.)

8 65. Für die Verhandlung des Rechtsstreits vor den
Gewerbegerichten wird eine einmalige Gebühr nach dem Werth«
des Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstände im Werthe
bis zu 20 Mk. einschließlich. . 1,00 Mk
von mehr als 20 Mk. bis 50 Mk. einschließlich. 1,50
von mehr als 50 Mk. bis 100 Mk. einschließlich. 3,00 „
Die ferneren Werthklassen steigen um je einhundert Mark, die
Gebühren um je drei Mark. Die höchste Gebühr beträgt dreißig
Mark.

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnißurtheil oder durch
eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme
der Klage erlassenen Entscheidung erledigt, ohne daß eine
kontradiktorische Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine
Gebühr in Löhe derHälkte der oben beaeüLnel-n .Sätze erhöbe- .

Mrd ein zur Beilegung des RechtSstŵ S °bgefchwffmer
Vergleich ausgenommen, so wrrd eme Gebühr nicht erhoben,
auch Lr L kontradiktorische Verhandlung vorausgegangen

Ö><U’Schreibgebührrn kommen nicht in Ansatz.
stellungin werden baare Auslagenn.cch etg *"- 3™
findet die Erhebung der Auslagen^ Maßgabe des 8 19 des
Gerichtskostengesetzes statt. Der 8 2 desselben ftndet Anwen¬
dung. (8 68 G.-G.-G.) Ä

§ 66. Schuldner der entstandenen Gebührm Md Aus¬
lagen ist Derjenige, welchem durch die SsnAUiche Entschndung
die Kosten auferlegt sind, oder wê er dieselben durch ne vor
dem Gewerbegerichtabgegeben« oder dl-ftm nutgetheilte Er
klärung übernommen hat, und in Ermangelng f ^
Entscheidung oder UebernahmeD-r,emge. welcher das Ver-

^ ^ Diê Einziehung'der Grrichtskosten erfolgt nach den M tue
Einziehung der Gemeindeabgaben geltenden Vorschriften.
(8 69 G.-G.-G.) Ä . „

8 67. Die Kosten der Rechtsmittel und der Zwangsvoll¬
streckung bestimmen sich nach den für tue ^ denNrchen Geriete
maßgebenden Vorschriften. Das Gesuch um Festsetzung der
Kosten zweiter Instanz ist bei dem Landgerichte« Wtongn.

Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige
findet in dem Verfahren vor den Gewrrbegerichten Anwendung.
(8 60 G.-G.-G.) u „ ,

8 68 Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbe¬
gerichten nach Maßgabe der Bestimmungen des Genchtsver-
fassungsgesetzes Rechtshülfe zu leisten. (8 91 G.-G.-G.)

Dritter Abschnitt.
Thätigkeit der Gewcrbegerichte als Eimgungsamt.
8 69 Das Gewerbegericht kann bei Streitigkeiten zwischen

Arbeitgebern und Arbeitern über die Bedingungen der Fort¬
setzung oder Wiederaufnahme des Arbeüsverhalimss-s als
Einigungsamt angerufen werden. (8 62 G.-G.-G.)

8 70. Der Anrufung ist Folge zu geben, wenn sie von
beiden Th-ilen erfolgt und di- betheiligten Arbeiter und Arbeit¬
geber— letztere, sofern ihre Zahl mehr als drei betragt— Ver¬
treter bestellen, welch- mit der Verhandlung vor demE.mgungs-
amt beauftragt werden.

Als Vertreter können nur Betheiligte bestellt werden,
welche das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben, sich
im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch
gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen
beschränkt sind.

Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht oder nicht m ge¬
nügender Anzahl vorhanden sind, können jüngere Vertreter zu-

gelassnîwerdm-der jedes Theiles soll in der Regel
nicht mher als drei betragen. Das Einigungsamt kann eine
größere Zahl von Vertretern zulasten. (8 63 G.-G.-G.)

Ob die Vertreter für genügend legitimirt zu erachten
sind entscheidet das Einigungsamt nach freiem Ermessen, jedoch
werden der Regel nach diejenigen Personen als genügend legi¬
timirt zu gelten haben, welche von dem anderen Theile als solch'
ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt werden.

Die Verhandlungen des Einigungsamtessind öffentlich,
falls dies von beiden Theilen beantragt wird.

8 71. Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so
soll der Vorsitzende dem anderen Theile oder dessen Stell¬
vertretern oder Beauftragten Kenntniß geben und zugleich nach
Möglichkeit dahin wirken, daß auch dieser Theil sich zur An¬
rufung des Einigungsamtes bereit erklärt. (§  64 G.-G.-G.)

8 72. Auch in anderen Fällen soll der Vorsitzende bei
Streitigkeiten der im 8 69 bezeichneten Art auf die Anrufung
des Einigungsamtes hinzuwirken suchen und dieselbe den Be¬
theiligten bei geeigneter Veranlassung nahe liegen. (8 66
G -G.G.)

8 73. Der Vorsitzende ist befugt, zur Einleitung der Ver¬
handlung und in deren Verlauf an den Streitigkeiten betheiligte
Personen vorzuladen und zu vernehmen. Er kann hierbei, wenn
das Einigungsamtgemäß 8 10 oder 8 H angerufen worden
ist, für den Fall des Nichterscheinens eine Geldstrafe b,s zu ein¬
hundert Mark androhen. Gegen die Festsetzung der Strafe kann
Beschwerde nach den Bestimmungen der Civilprozeßordnung
stattfinden. . „ , „

Eine Vertretung behelligter Personen, durch deren allge¬
meine Stellvertreter (8 45 der Gewerbeordnung), Prokuristen
oder Betriebsleiter ist zulässig. (8 66 G.-G.-G.)

8 74. Das Gewerbegericht, welches als Einigungsamt
thätig wird, besteht neben dem Vorsitzenden aus Vertrauens¬
männern der Arbeitgeber und der Arbeiter in gleicher Zahl.

Die Vertrauensmänner sind von den Betheiligten zu be¬
zeichnen. Erfolgt die Bezeichnung nicht, so werden die Ver¬
trauensmänner durch den Vorsitzenden ernannt.

Einigen sich die Betheikgten über die Zahl der zuzuziehcnden
Vertrauensmännernicht, so ist die Zahl derselben von dem
Vorsitzenden auf mindestens zwei für jeden Theil zu bestimmen.

Die Vertrauensmännerdürfen nicht zu den Betheikgten

^ °*De'r Vorsitzende ist befugt, eine oder zwei unbetheiligte Per¬
sonen als Beisitzer mit belachender Stimme zuzuziehen: vor der
Zuzichung sind die beiden Theile zu hören. (8 67 G.-G.-G.)

8 75. Das Einigungsamt hat durch Vernehmung der
Vertreter Leider Theile die Streitpunkte und die für die Be-
urtheilung derselben in Betracht kommenden Verhältnisse fest¬
zustellen. ,

Das Einigungsamt oder, im Falle des 8 >1, ber Vor¬
sitzende des G-werbegerichts ist befugt, zur Aufklärung der in
Betracht kommenden Verhältnisse Auskunftspersonenvorzu¬
laden und zu vernehmen.

Jedem Beisitzer und Vertrauensmanne steht das Recht zu,
durch den Vorsitzenden Fragen an die Vertreter und Auskunfts¬
personen zu richten. (8 68 G.-G.-G.)

8 76. Nach erfolgter Klarstellung der Verhältnisse ist in
gemeinsamer Verhandlung jedem Theile Gelegenheit zu geben,
sich über das Vorbringen des anderen Theiles, sowie über die
vorliegenden Aussagen der Auskunftspersonen zu äußern. Dem¬
nächst findet ein Einigungsversuchzwischen den streitenden
Theilen statt. (8 69 G.-G.-G.)

8 77. Kommt eine Vereinbarung zu Stande, so ist der
Inhalt derselben durch eine von sämmtlichen Mitgliedern des
Einigungsamtes und von den Vertretern beider Theile zu
unterLeübnende Velarmtmarbuna 6* den gelesenen» Toges-
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blättern, deren Auswahl durch den Magistrat erfolgt, M
öffentlichen. (8 70 G.-G.-G.)

8 78. Kommt eine Vereinbarung nicht z« Ttaiwe,
hat das Einigungsamt eine« Schiedsspruch abzugeben, Utk
sich auf all« zwischen den Parteien streitigen Fragen gk
strecken hat. A

Die Beschlußfassung über den Schiedsspruch erf̂ ^
einfacher Stimmenmehrheit. Stehen be, der Mschlußf
über den Schiedsspruch di« Stimmen sammtlicher für d»
Arbeitgeber zugezogenen Vertrauensmänner deni-nMN fttr 6«
Arbeiter zugezogcnen gegenüber, so kann der BorßtzenvepE
seiner Stimme enthalten und ftststellen, daß tm Schiedsspruch
nicht zu Stande gekommen ist. (8 11 G.-G.-G.)

8 79. Ist ein Schiedsspruch zu Stande gekommen, so r<
derselbe den Vertretern beider Theile mit der Aufforderung
mündlich oder schriftlich zu eröffnen, sich binnen einer
stimmenden Frist darüber zu erklären, ob sie sich vem Schied»,
spruche unterwerfen. Die Nichtabgabe der Erklärung binnr»
der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der Unterwerfung^

Nach Ablauf der Frist hat das Einigungsamt üm WA
sämmtlichen Mitgliedern desselben unterzeichnet« offentkicht,
Bekanntmachung in den geleseneren Tagesblattern, deren Au^
Wahl durch den Magistrat erfolgt, zu veranlassen, welche de<
abgegebenen Schiedsspruch und die daraufhin abgegebenen Erf
klärüngen der Parteien enthält. (8 72 G.-G.-G.) >

8 80. Ist weder eine Vereinbarung noch ein Schiedsspruch
zu Stande gekommen, so ist dies dem Vorsitzenden de»
Einigungsamtes in gleicher Weise, wie dies in § 77 vorgesehen
ist, öffentlich bekannt zu machen. (8 72 G.-G.-G.) \

8 81. Das Gewerbegericht als Einigungsamt ist nicht
zuständig, wenn bei der Streitigkeit ausschließlich Innungs-
Mitglieder und deren Arbeiter betheiligt sind, und für drt
Innung zur Erfüllung der im 8 61a Nr. 2 der Gewerbe^
ordnung bezeichneten Aufgabe ein besonderes Eimgungsamt be<
steht, dessen Zusammensetzung und Thätigkeit durch das Statut
entsprechend den Bestimmungen der 88 63 bis 73 des Gewerbes

i gerichtsgesetzes geregelt sind. Rufen beide Thnle das Ge»
Werbegericht als Einigungsamt an, so ,st dieses auch der soickm,
Streitigkeiten zuständig. (8 14 G.-G.-G.)

8 82. Die Vertrauensmänner(8 74 Absatz1) erhalt«»
auf ihren Antrag Entschädigungen für Zeitversäumniß, bt(
Auskunftspersonen(8 75 Absatz2) eine Vergütung nach Matz
gäbe der Gebübrenordnung für Zeugen und Sachverständige^

Vierter Abschnitt.
Gutachten und Anträge des Gewerbegerichts. .

8 83. Das Gewerbegericht ist verpflichtet, auf Ansuchet
von Staatsbehörden oder des Magistrats Gutachten über gef
werbliche Fragen abzugeben. , \

Das Gewerbegericht ist berechtigt, in gewerblichen Frage»
Anträge an Behörden, an Vertretungen und Kommunal-Vrr-
bände und an die gesetzgebenden Körperschaften der Bundes
staaten oder des Reichs zu richten.

Zur Vorbereitung oder Abgabe von Gutachten,
Vorbereitung von Anträgen können Ausschüsse aus der Mit«
des Gewerbegerichtsgebildet werden.

Die Ausschüsse müssen, sofern es sich um Fragen ^ ndelt.
welche die Interessen beider Theile berühren, zu gleichenT^ ile»
aus Arbeitgebern und Arbeitern zusammengesetzt sem. (8 79
(5j q ^ ^

8 84. Der Vorsitzende des Gewerbegerichts beruft da?
Gesammtgewerbegericht und den Ausschuß. Der Stellvertr̂ er
des Vorsitzenden kann an den Berathungen nnt beschließend»
Stimme Theil nehmen. Die Beschlüsse werden vom GesamM
Gewerbegerichteoder dem Ausschuß mit einfacher Stimme«
Mehrheit gefaßt. a

Ein Antrag, für welchen nur die Hälfte der Stimmen aot
gegeben ist, gilt als abgelehnt. *

8 85. Das Gesammt-Gewerbegericht bezw. der Ausschuß
muß berufen werden, „ . . . - )

1. Wenn über die Abgabe eines Gutachtens der in ß «J
Absatz1 dieses Statuts bezeichneten Art zu berathen oder z»
beschließen ist.

2. Wenn von mindestens 10 Beisitzern des Gewerbegerichtt
beantragt wird, daß eine von ihnen bezeichnet- Frage zum
Gegenstand eines Antrages der im 8 63 Abs. 2 dieses Statuts
bezeichneten Art gemacht werde. \

Fragen, welche die der Gerichtsbarkeit des Gewerbegerichts
unterstehenden Betriebe nicht berühren, sind vom Vorsitzendvl
nicht zur Verhandlung zu bringen.

8 86 Uber die Verhandlungen des Gesammt-Gewerbs.
qerichts bezw. des Ausschusses ist ein Protokoll aufzunehmen,
welches bei hervortretenden Meinungsverschiedenheiten erficht,
lich machen muß, welche Meinungen von den Arbeitgebern um
welche von den Arbeitern vertreten worden sind.

Etwaige Abstimmungen sind so vorzunehmen und -z»
protokolliren, daß das Ergebniß derselben bezüglich der Arbeit/
geber und bezüglich der Arbeiter getrennt ersichtlich ist.

8 87. Mit dem vom gesammten Gewerbegericht bezw.
Ausschuß beschlossenen Gutachten oder Antrag ist eine Abschrift
des über die Verhandlungen aufgenommrnen Protokolls emzM
reichen. \

Ist über ein vom Gewerbegerichterforderliches Gutachten
ein Beschluß nicht zu Stande gekommen, so ist eine Abschrift
des über die Verhandlung aufgenommenen Protokolls nnzw

^8 68 Die Bestimmungen dieses Ortsstatuts finden keiî,
Anwendung auf Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken uns
Handelsgeschäften, sowie auf Arbeiter, welche in den unter de,
Militär- oder Marineverwaltin-g stehenden Betriebsanlagep
beschäftigt sind. „

§ 89. Das Ortsstatut tritt am 1. Januar 190/ rn Kraft
8 90. Die am Tage des Inkrafttretens dieses Statuts bei

den zuständigen Behörden bereits anhängigen Streitigkeiten
sind bei denselben auch zur Erledigung zu bringen.

Der vorstehend« Entwurf wird gemäß ß 13 Abs. 2 d8
Städteordnungfür die Provinz Hessen-Nassau vom 7. August
1897 zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Jedem Burger steht
es frei, innerhalb der nächsten zwei Wochen, vom Tage nach der
Veröffentlichung gereckuvk bei uns Einwendungen zu erbeben.

Der Magistrat.
«>. 26eil - -' ' Mang  ol !»
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Bekanntmachung . ^
Samstag , den 28 . Dezember

tz» « 4, Nachmittags » '/- Uhr, wird
daß den Eheleuten Spezerei- u. Flaschenbier¬
händler Philipp Arenz und Karoline,
neb. Selb , zu Dotzheim, Steingasse47529bdb

536ßft
gehörige Immobile, Stockbuchs-No. ^ggg^

4508b,
testchend aus einem zweistöckigen Wohnhaus,
«nem Abort und Pissoir, einem Stallgebäude,
einer Holzremise, sowie einem Hofraum nebst
Garten, belegen an der Steingasse zwischen
Wilhelm Holzhäuser und einem Mühlgraben,
Zaxirt zu 20,000 Mark, in dem Gemeinde-
zimmer zu Dotzheim zum zweiten Male
öffentlich zwangsweise meistbietend versteigert
' Wiesbaden , den 22. November 1901

Königliches Amtsgericht 12.
Bekanntmachung.

An den Sonntagen in den letzten4 Wochen
tor „ Weihnachten" ist in alle» Zweigen
-es Hnndelsgewerbes eine Verlängerung der
vrschäftigüngszeitzugelassen worden und zwar, an
den ersten beiden Sonntagen von3—VUhr und
an den letzte« beiden Sonntagen von3—8 Uhr
nachmittags. . *

Die betreffenden Sonntage fallen in diesem
tzahre auf den1. , «., 1». und 22. Dezember.Wiesbaden , den5. November 190t.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Rat 'bor.
) - —-—

Im Anschluß an die Bekanntmachungvom
80. September werden die nach den Bestimm¬
ungen des Gesetzes über die Handelskammern
vom 24. Februar 1870 und 19.August 1897,
sowie nach dem Statut der Handelskammer
Wiesbaden vom 21. April 1900 zu den Wahlen
zur Handelskammer Berechtigten zur Vornahme
der Neuwahl zweier Mitglieder der
Handelskammer für den IV . Wahl¬
kreis ( Stadt Wiesbaden ) , ferner zur
Vornahme einer Ersatzwahl für das aus¬
geschiedene Mitglied, HerrnL . Scliwenck,
ungeladen. F 250

Die Wahl findet statt
Montag , de» 2 . Dezember 1861,

Vormittags 11 Uhr,
HK Wahlsaale des Rathhauses zu Wiesbaden

Wiesbaden , den 25. November 1901
Der Wahlcommissar:

_ L. D . Jung.
Bekanntmachung.

Die städtischen Beamte» sind angewiesen, aus¬
wärts wohnende und neu zugezogene Arbeiter bis
luf Weiteres nicht mehr eiuzustclleu. Angesichts
»es drohende« ArbcitsmangelS richten wir
an die hiesigen Arbeitgeber die Bitte, uns in
dem Bestreben, der örtlichen Arbeitsnotd zu steuern,
dadurch zu unterstützen, daß sie bei Wechsel oder
Vermehrung ihrerArbeiter hier ansässige Leute
sn erster Linie annehmen.

Gleichzeitig warne« wir hiermit vor deni
Zuzug Arbeitsloser und bitten alle Bewohner
der Stadt dringend, Unterstützungen irgend welcher
sirt nur solchen Personen zu bewilligen, welche
chncn entweder seit Jahren wohl bekannt sind oder
Iber welche sie bei unserer Auskunsrstelle(Ratb-
daus, Zimmer No. 12) Erkundigungen eingrzogen
laben, alle sonstigen Gejuchsteller aber der städtiiehen
Armcnverwaltung(Rathhans, Zimmer No. 14) zu-
peifcn zu wollen. *

Wiesbaden , den 21. Nooember 1901.
Der Magistrat. V. Jbell.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für die Disiricie König-

Kühl, Lebcrberg, Sonnenbcrg , Rosenfcld
,nd Schöne Ausficht hat die Zustimmung der
Ortsvolizeibehörde erhalten und wird nunmehr im
stathhaus, 1. Obergeschoß, Zimmer No. 38a, inner¬
halb der Dienststuiiden zu Jedermanns Einsicht
sffen gelegt.

Dies wird gemäß8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
hon Straßen rc. mit dem Bemerken hierdurch
oekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
27. d. M. beginueiiden Frist von4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden , den 23. November 1901.
Der Magistrat, v. Jbell.

Amtliche Anzeigen des «Siesdaveuer TagMattS. » . Jahrgang. No . *42.
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Bekanntmachung.
Gemäß§ 26 de« Reglement« zur AiiSfvhrnng

de«Wahlgesetzes für den Reichstag vom 28.Mai 1870
wird die Ermittelung de« Eraebniffe« der am
30. d. M. stattfindenden Ersatz-Wahl eine« Reichs¬
tags-Abgeordneten für den au« den vormaligcu
Aemtcrn Weben, Langenschwalbach, Rud««heim,
Eltville, Wiesbaden und der Stadt Wiesbaden
bestehenden 1l. Wahlkreis de, Regierungsbezirks
Wiesbaden am Mittwoch , den 4»Dezbr. d. I »,
Vormittag « II Uhr, in meinem Amtszimmer.
Frirdrichstraße 32 hierselbst, stattfinden.Es wird dies init dem Bemerken zur öffent¬
lichen Keuntniß gebracht, daß der Zutritt zu dem
Lokale jedem Wähler offen steht.

Wiesbaden , den 15. November 1901.
Der Wahl-Comniiffar.

K. Prinz V.  Ratibor , Polizei-Präsident.
Vorstehende Bekanntmachung wird Hiermit

veröffentlicht.
Wiesbaden , den 18. November 1901.

Der Magistrat. In Vertr.: Heh
Bekanntmachnng.

Gemäß i 8 13 der Städteordnung vom
!4. August 1897 wird zur öffentlichen Kenutmu
gebracht, daß bei der Stadtverordneteu-Versamm-
luiig beantragt worden ist, der nachstehenden Er¬
gänzung de« Gebührentarifs für die städtische
Schlachthaus- und Viehhossanlagezu Wiesbaden
die Zustimmung zu ertheilen. . . , „ .

Gebern Bürger steht e« frei, innerhalb der
nächsten zwei Wochen, vom Tage nach der Ver¬
öffentlichung an gerechnet, bei uns Einwendungen
zu erbeben. ,

Wiesbaden » den 18. November 1901.
Der Magistrat, von Jbell

Zusatz zum Gebnhren -Taris.
Für ein Pferd wird erhoben an: Mk. Pr.

Auftrieb- und Beschaugebühr. . . . 1
Schlachtgebühr. . 3
Wicgegebühr, a) lebcijb .. > . ... . ... —

b) ausgeschlachtet für ein
_ Viertel  10

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor lieber-

tretungeu werden nachstehend die den̂Schutzdes
Waldes vor Brände» bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit zur öffentlichen Kemitniß gebracht'

a)
§ 360 No. 6 des Reichsstrafgesetzb»ches:

Mit Geldstrafe bis zn 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haide» oder in gesähr-
licher Nähe von Gebäuden oder seuerfangeuden
Sachen Feuer anziindet.

b)
8 44 des Feld- und Forstpolizci-GesetzeS vom

1. April 1880:
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Hast bis

zu 14 Tagen wird bestraft, wer
1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den

Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weist nähert:

2. im Walde brenriende oder glimmende Gegen¬
stände fallen läßt, sortwirft oder unvorsichtig
handhabt; • _ _ „

3. abgesehen von den Fällen des 8 368 No. 6
drS Strafgesetzbuchesim Walde oder tn
gefährlicher Nahe desselben im Freien ohne
Erlaubniß des Ortsvorstchers, in dessen
Bezirk der Wald liegt, in König!. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst¬
beamten Feuer anzüudet, oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu be¬
aufsichtigen oder auSzulöschen unterläßt;

4. abgesehen von de» Fällen des8 360 No. 10
dcS Strafgesetzbuches bei Waldvräirde», von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzcr
oder Forstbeamtcn zur Hülfe ausgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Aus-
forderuug ohne erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte.

Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.
Bekanntmachung.

Die Benutzung der Trauerhalle auf dem alten
Friedhof, sowie deren Heizung wird bei allen
Trauerseicrlichkeite», welche in der Halle stattfindeu.
unentgeltlich gewährt.

Wiesbaden » dcu7. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Taglöhner Ferdinand Kräuter , ge¬

boren am 8. September 1876 zu Schlangenbad.
zuletzt Adlerstrabe 31 wohnhaft, entzieht sich der
Fürsorge für seine Familie, sodaß dieselbe aus
öffentlichen Mitteln unterstützt werden muß.

Wir bitten um Mittheilung seine?Aufenthaltsortes.
Wiesbaden , de» 18. November 1901.

Der Magistrat. Armenverwaltung.

Bekanutmachnng.
Die ans der städtischen Gasanstalt gewonnenen

Cokes werden vom1. Oktober ab in den»ach-
steheiideu Sortirnngen und zu den beigesetzten
Preisen»um Verkauf gestellt:1. Sorte: Gesiebte Nutz-Lokes zum Preise

von Mk. 2.50.
Sorte: Gegabelte Ststck-Cokes zum Preise

von Mk. 2.20.
8. Sorte: Gesiebte Klein-CokeS zum Preise

von Mk. 2.20
für je 100 kg ab Gassabrik.

Aus Wunsch der Abnehmer werden die
Coke« nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falle« für jede Menge bi« zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk. 1.—, in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Coke« können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, al« auch ohne Prcisausschlag in Sacken
bezogen werden, in welch' letztere»! Falle die Cokes
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden könuen.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus-
schlieblich in dem Verwaltungsgebäude,
Marttstraße 16, Zimmer No. 1«, Vor - und
Nachmittags während der üblichen Diciiststunden
gegen Baarzahtung entgcgengeuommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der «'»--""n
ertbeilt wird.

Wiesbaden , den1. Oktober 1901.
Der Dircctor der städt. Wasser-, Gas- u. Elektr.-

Werkc. Mttdiall.

Lieferung*

Feldpotizeiliche Aufforderung.
Die Grundbesitzer der Districre schwalbe»

schwänz. Recht« dem Schierstcinerwegund Kirsch¬
baum werden hiermit bcnachriäitigt, daß Montag,
dcu 25. d. M.»Morgens «'/- Uhr beginnend,
da« Steinsctzen in den geuamilen Districten vor-
gcnommeu wird »nd sie dazu«mgeladen find.

Wiesbaden, den 23. November 1901.
Das Feldgericht.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 14. bi» 21. November 1901.

Vieh.
gattung

£7» vQ
® u

Stück
chsen .

Ifülje . .
102

105

720Schweine
Kälber . 390
Hanimel. 235
Ferkel. .

Wiesbaden, den

Preise

per
50 kg

Schlacht¬
gewicht

1 kg
Schlacht
gewicht
Stück

21. November 1901.

von—bi«

<5,

20

34

e
2

5ä

Städtische SchlachthauS-Berwaltung.

Jagd-
Berpachtnng.

Die Gemeinde Hohenstein im Unler-
taunuskreis verpachtet die Jagd auf weitert
12 Jahre am
Mittwoch , den 41. Dezember d. I .,

4 Uhr Mittags,
im Gemeindezimmer.

Das Jagdgebiet umfaßt ca. 1400 Morgen.
Die Jagd verfügt über eine» ausgezeichneten
Rehstand und grenzt an die Eisenbahnstation
Hohenstein und Laufenselden. F 293

Hohenstein, den 25. November 1901
Der Bürgermeister.

Weiter.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Maiinschasten der Freiwilligen Feuerwehr

Sir Leiter-, Fenerhähne -, Saugspritze »-»
Handspritzen- und Retter -Abtheitungen des
vierten Zuges werden auf Mitttvoch, den
27. November l. I .» 'Abends 5 Uhr, zu einer
Ucbuug in Uniform an die Remisen geladen.

Mit Bezug aus die 88 I?, 1® »nd 23 der
Statuten, sowie Seite 12, Absatz3, der Dienste
ordriung wird pünktliches Erscheinen erwartet.

Wiesbaden, den 22. November 1901.
Der Äranddirector. Scheurer.

Pflicht -Feuerwehr.
Die Maunschasten der Pstichtfeuerwehr

der Avtheilung 4 werden auf Mittwoch , den
27. November l. I .» Abends 5 Uhr, zu
einer Nevung in den Hof der Feuerwehr-
station , Neugaffe 6, eingeladcu.

Die 'Armbinden mit Ziffer 4 sind mit-
zubringen. Zuwiderhandlungen werden nach8 29
der Polizeiverordnuiig bestraft. Verhinderung
ist schriftlich vor der Uebung bei dem Unter¬
zeichneten zu melden. Ju Abwesenheit des Be¬
treffenden ist diese Meldung durch seine Angehörige,,
zu machen.

Wiesbaden , den 22. November 1901.
Der Branddirector. Scheurer.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschasten der freiwilligen Feuerwehr

der Leiter-, Saugspritzcn -, Handspritze,t-
nnd Retter-Abtheitnnge » »eS dritten Zuges
werden aus Donnerstag , den 2«. Nov. t. I .»
Abends 5 Uhr, zu einer Uebung in Unisorm
a» die Remise«» geladen.

Mit Bezug auf die §8 17. 19 und 23 der
Statuten, sowie Seite 12, Absatz3 der Dienst¬
ordnung, wird pünktliche« Erscheinen erwartet. *

Wiesbaden , de» 28. November 1901.
Der Branddirector. Scheurer.

Pflicht -Feuerwehr.
Die Mannschaften der Pstichtfeuerwehr der

Abtheilung 3 werden auf Donnerstag , de»
28. November l. I . , AbendS 5 Uhr, zu einer
Uebung i» de» Hof der Feuerwchrstation,
Neugaffe 6, tingelnden. Die Armbinden mit
Ziffer 3 sind mitzubringen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 29 der
Polizeiverordnung bestraft. Verhinderung ist
schriftlich vor der Uebung bet dem Unter¬
zeichneten zu melde». In Abwesenheit de« Bc-

[treffende» ist diese Meldung durch seine Angehörigen
zu machen. * »

Wiesbaden , den 23. November 1901.
Der Branddirector. Schcnrer. 1

UrtMptt -l'-tz'niirlvu.
Hamburg- Amerika-Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft : L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) ^ 308

Die nächsten Abfahrten von Post - und
Passagier -Dampfern finden statt : dach -Newyork:
24.!tl . Postd . Pennsylvania , 28 /11. ScbneUpostd.
Deutschland , 1./12. Postd . Pretoria , 8./12. Posta.
Phoenicia , 15./12. Postd . Patricia , 22./12. Postd.
Graf Waldersee , 29. 12. Postd . Palatia , 4./1.
8.-D. Auguste Victoria , 5/1 . Postd . Pennsylvania.
.Vach Boston : 29./11. Postd . Avcadia Nach
Baltimore : 20./11. Postd . Artemisia , 7-/12. 1 ostd.
Acilia . Nach Philadelphia : 29./11. Postd . Arcadia,
13./12. Postd . Armenia . Nach Ncworleans : 10./14
Postd . Dortmund . Nach Mexico : 20. 11. Postd.
Markomannia . Nach < uba : 24./11. Postd . Helvetia.
Nach Columbia und Cenfcral-Amerika : 28./1 ..
Postd . Rhenania - Nach Ost -Asien : 25./11. Postd.
C. h' erd . Laoisz , 8./12. Postd . Sithonia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . Glücklich

Wilhelmstrasse 50.) 303
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork - und Baltimore -Linien:
S.-D . „Aller “ nach Newyork , 21 . Nov. 7 Uhr Nm.
von Neapel . D. „Borkum “ n. Bremen , 22 . Nov.
12 Uhr Mittags Lizard passirt . D. „Frankfurt
nach Brem n, 21. Nov. 3 Uhr Nm . v. Baltimore,
D. „H. H . Meier “ nach Bremen , al . Nov . 2 Uhr
Nm. von Newyork . D. „Oldenburg “ nach Balti¬
more , 22. Nov. 9 Uhr Vorm , von Bremerhaven.
— Brasil - und La Plata -Linien : D. „Heidelberg
nach Antw ., Bremen , 22. Nov. von Rotterdam.
D „Pfalz “ nach Bremen , 22. Nov. in Bremer¬
haven . D. „Mainz “ nach Madeira , Lissabon,
Antw ., Bremen , 22. Nov. St . Vincent passirt.
— Ost-Asien- und Australien -Linien : D. MStutt-
gart “ nach Ost-Asien , 22. Nov . in Nagasaki . D.
„Prinzess Irene “ n. Ost -Asien , 22. Nov . in Aden.
D. „Bamberg “ nach Bremen , 13. Nov. von Singa-
pore . B. „Würabnrg “ nach Ost -Asien . 22 . Nov.
von Rotterdam . _

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickel,

Langgasso 20.) F 30.
Antwerpen -Newyork -Dienst . D. „Southwark

am 13. Nov. von Newyork nach Antwerpen ab 1
gegangen . D. „Zeeland “ am 16. Nov . von Ant¬
werpen nach Newyork ' abgegangen (übei
Southampton , am 17. Nov., 9.30 Uhr Abds . von
Southampton abgegangen ). D. „Iriesland am
18. Nov. in Antwerpen v. Newyork angekommen
(über Southampton ). D. „Haverford am 20. Nov.
in Newyork von Antwerpen angekommen . —
Antwerpen -Philadelphia -Dienst . D. „Switzerland
am 13. Nov. in Antwerpen von Philadelphia an¬
gekommen . D. „Nederland “ am 13. Nov. vor
Philadelphia nach Antwerpen abgegangen.

Preise für Raturalien und aubere LebeusbeVürfniffe zu Wiesbaden
vom 17 bis cinschl. 23. November. _ _

böd)H.Bteia.
I . Isruchtmarlit.

Hafer . p. 100 K.
Stroh . 100 „
Heu . . . . . . „ 100 „

Dchscn:
Kühe:
Schweine
Kälber
hanimel

II. Viehmarkt,
l. Qualität

n . ■ „
I. Qualität
II. ..

p. 50 K.
50 „
50 „
50 „
P- ..

P-

Butter
Eier . .
handkäse
Fabrikkäse
Eßkartoffeln
Kartoffeln
Zwiebeln.
Zwiebeln.
Blumenkohl
Kopfsalat

III. Victuakien.
. . . p. K.

. . p. 25 St.

. . ,, ' ioo„
-. - .. 100 „
. . p. 100 K.
. . . p. K.

. 50 K.
P. St.

*
15
7

11

74
70
70
60

134
50

128
2I5O
3 |-8 -
6150
450

7
16

45
-12

Nirdr.
Preis.
** ä
14 40
660
960

70
66—
66—
55

124
1 10
1 20
2 40
1 75
7 —
3 50
3 50

— 6
— 14
5 50

— 15
II 5

t 1901.

Grüne Bohnen . . . . p . ff.
lEBirftttfl
Weißkraut . . „
Weißkraut . . . . ' . p. 50 K.
Rottikraut . P. K.
Gelbe lltüben . .
Weiße Rüben . . „
Kohlrabi, obererd. . . . „ „
Kohlrabi. . . „ „
Grünkohl . . „
Römisch-Kohl
Petersilien . „ „
Borre . . p. St.
Sellerie . . . . . . „ ,,
Saure Kirschen . . . . p. K.
Stachelbeeren. .
Preißelbcercn
Trauben. . „
Aepsel . „
Birnen
Zwetschen . „ „
Kastanien . „ „

Hb-.»!Breit
M 3,

8
3

10
10
10
12
14[
8

12
12
60
3

15

12C
- 18O
-80

~ 40

j.ieDr.
3!teiS.
4 3t

6
•2

9
8

10
12
4

10
10
50

- 2

|! Hüchll.

p. ff.

Eine Gans . . . .
Eitle Ente . . . .
Eine Taube. . . .
Ein Hahn . . . .
Ein Huhn . . . .
Ein Feldhuhn . . .
Aal.
Hecht.
Backfische. . . .

IV. ZLrod und Mehr.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0,r K.

Rulrdbrod' 0,3 K.

Weißbrod: a. 1 Wasicrweck. .
b. 1 Milchbrödcheu.

Wcizrumchl: No. 0 . p. 100 K.
.. I . _ 100 „
„ II . „ 100  „

Noagenmehl: No. 0 . p. 100- I . . 100 „

50

70
2 -

Stiebe.
Preis.

321-
28 —
26-

2 60
160

— 50

251— |L24
Ri«23|

V. Kkeifch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. K.

Banchfletsch. . ..
Kuh- oder Niudfleisch. . » „
Schweinefleisch. . . . » «
Kalbfleisch. .
Hammelfleisch. »
Schaffleisch. »
Dörrfleisch
Solberflcisch.  „
Schülken. . • „ «
Speck(geräuchert)
Schweineschmalz
Nieren,ctt . » »
Schwartenmagen frisch. . „ „

„ geräuchert„ „
Bratwurst
Fleischwurst. . . .
Leder-u. Blutwurst: frisch „ „

geräuchert„ ..

Höchj-.
Preis.

Itiedr.
Preis.

4
44
28
32
50
40
20

60
60
84
80
60
80
60
80
60
,40-96

180

Städt . Accise-Amt.

«yrurk anv LerlaL der L. Schette »derg ' iweu vok-vuchdruckererw WreSbüdeu.
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